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Bek. Nr. 1 

Landratsamt Berchtesgadener Land 
 

Haushaltssatzung des Landkreises Berchtesgadener Land 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
I. 

 
Aufgrund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung erlässt der Landkreis Berchtesgadener Land folgende 
 

Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
1. im Ergebnishaushalt mit 

 
einem Gesamtbetrag der Erträge von 123.900.000,00 € 
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 130.105.900,00 € 
und dem Saldo (Jahresergebnis) von -6.205.900,00 € 
 

2. im Finanzhaushalt 
 
a)  aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 
 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 116.987.200,00 € 
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 123.994.100,00 € 
und dem Saldo von -7.006.900,00 € 

 
b)  aus Investitionstätigkeit mit 
 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 9.920.606,00 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 16.991.200,00 € 
und einem Saldo von -7.070.594,00 € 

 
c)  aus Finanzierungstätigkeit mit 

 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 0,00 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 511.700,00 € 
und einem Saldo von -511.700,00 € 
 

d)  und dem Saldo des Finanzhaushalts von -14.589.194,00 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
wird neu festgelegt auf: 0,00 € 
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§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird festgelegt auf:  102.008.800,00 € 
 

§ 4 
 
(1) Die Höhe des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes als 

Kreisumlage auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 56.756.686,14 € (Um-
lagesoll) festgesetzt. 

 
(2) Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 42,00 v. H. der vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbei-

tung ermittelten Umlagegrundlagen festgesetzt (Art. 18 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes). 
 
(3) Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern, die der Landkreis auf gemeindefreien Grundstücken erhebt, werden 

wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 300 v. H. 
b) für die Grundstücke 300 v. H. 

 
2. Gewerbesteuer 300 v. H. 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem 
Haushaltsplan wird festgesetzt auf: 7.000.000,00 € 
 

§ 6 
 
Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
 
 

II. 
 
Der Kreistag des Landkreises Berchtesgadener Land hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 am 25. März 2022 
beschlossen. In seiner Sitzung am 20. Mai 2022 hat der Kreistag die Änderung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächti-
gungen in § 3 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Die Regierung von Oberbayern hat mit Schreiben 
vom 23.05.2022, Az. ROB-12.2-1512.12.2_01-6-2-8, die in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbeträge der Verpflich-
tungsermächtigungen rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Landkreises Berchtesgadener Land für das Jahr 2022 liegen gemäß Art. 59 Abs. 
3 Satz 3 der Landkreisordnung (LKrO) ab dem Tag der amtlichen Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung im Landratsamt Berchtesgadener Land, Salzburger Straße 64, 83435 Bad Reichenhall, Zimmer Nr. 28, 
während der allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich zur Einsichtnahme auf. 
 
 
Bad Reichenhall, den 01.Juni 2022 
Landratsamt Berchtesgadener Land 
 
Bernhard Kern, Landrat 
 
 


